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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 1664/2005 DER KOMMISSION

vom 12. Oktober 2005

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen zur
Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), insbesondere auf Ar-
tikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der Kom-
mission festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen
Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien sind in der
Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in ihrem Anhang
angeführten Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im An-
hang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen pau-
schalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. Oktober 2005 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. Oktober 2005

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung

DE13.10.2005 Amtsblatt der Europäischen Union L 268/1

(1) ABl. L 337 vom 24.12.1994, S. 66. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 386/2005 (ABl. L 62 vom 9.3.2005,
S. 3).



ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 12. Oktober 2005 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrpreis

0702 00 00 052 53,1
204 54,8
999 54,0

0707 00 05 052 85,6
999 85,6

0709 90 70 052 99,5
999 99,5

0805 50 10 052 77,6
382 63,3
388 66,4
528 64,9
999 68,1

0806 10 10 052 81,1
400 215,8
999 148,5

0808 10 80 388 80,5
400 99,8
512 71,9
528 11,2
720 48,5
800 163,1
804 75,4
999 78,6

0808 20 50 052 91,8
388 56,8
720 83,0
999 77,2

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 750/2005 der Kommission (ABl. L 126 vom 19.5.2005, S. 12). Der Code
„999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1665/2005 DER KOMMISSION

vom 12. Oktober 2005

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 314/2002 mit Durchführungsbestimmungen zur Quoten-
regelung im Zuckersektor

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 des Rates vom
19. Juni 2001 über die gemeinsame Marktorganisation für Zu-
cker (1), insbesondere auf Artikel 15 Absatz 8,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 6 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 314/2002
der Kommission (2) enthält die Modalitäten für die Fest-
stellung gemäß Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr.
1260/2001 der Zucker-, Isoglucose- und Inulinsirup-
menge, die für den Verbrauch in der Gemeinschaft abge-
setzt wird.

(2) In dem Bemühen um Transparenz und Klarheit müssen
bestimmte Berechnungen näher erläutert werden und
müssen insbesondere die Überschussbestände gemäß Ar-
tikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 832/2005 der Kommis-
sion vom 31. Mai 2005 über die Feststellung der Über-
schussmengen an Zucker, Isoglucose und Fructose für die
Tschechische Republik, Estland, Zypern, Lettland, Litauen,
Ungarn, Malta, Polen, Slowenien und die Slowakei (3)
berücksichtigt werden.

(3) Außerdem ist den Interventionsbeständen bei der Schät-
zung der Bestände zu Beginn und zum Ende des Wirt-
schaftsjahres und ist den auf dem Gemeinschaftsmarkt
verfügbaren Zuckermengen Rechnung zu tragen.

(4) Die Verordnung (EG) Nr. 314/2002 ist entsprechend zu
ändern.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Zucker —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 314/2002 wird wie folgt
geändert:

1. Absatz 4 wird wie folgt geändert:

a) Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung:

„Die in Unterabsatz 1 Buchstaben c und d und in Unter-
absatz 2 Buchstaben a und b genannten Mengen werden
aus den Eurostat-Datenbanken oder anderen Informa-
tionsquellen abgeleitet und beziehen sich auf die verfüg-
baren letzten zwölf Monate, wenn keine vollständigen
Angaben für ein Wirtschaftsjahr zur Verfügung stehen.
Die unter den aktiven oder passiven Veredelungsverkehr
fallenden Mengen bleiben unberücksichtigt.“

b) Folgender Unterabsatz wird angefügt:

„Die in Unterabsatz 1 Buchstabe a und Unterabsatz 2
Buchstabe c genannten Mengen umfassen die in Artikel 1
der Verordnung (EG) Nr. 832/2005 der Kommission (*)
festgesetzten Überschussmengen und die gemäß Artikel 7
der Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 gebildeten Interven-
tionsbestände.

___________
(*) ABl. L 138 vom 1.6.2005, S. 3.“

2. Absatz 5 wird wie folgt geändert:

a) Dem Unterabsatz 1 werden die folgenden Buchstaben d
und e angefügt:

„d) die in Weißzucker ausgedrückten Grunderzeugnis-
mengen, für welche im betreffenden Wirtschaftsjahr
Bescheinigungen über die Produktionserstattungen ge-
mäß Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr.
1260/2001 erteilt worden sind;

e) die Nahrungsmittelhilfe.“

b) Unterabsatz 2 wird gestrichen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
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(1) ABl. L 178 vom 30.6.2001, S. 1. Verordnung zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 39/2004 der Kommission (ABl. L 6 vom
10.1.2004, S. 16).

(2) ABl. L 50 vom 21.2.2002, S. 40. Verordnung zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 38/2004 (ABl. L 6 vom 10.1.2004, S. 13).

(3) ABl. L 138 vom 1.6.2005, S. 3.



Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. Oktober 2005

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission

DEL 268/4 Amtsblatt der Europäischen Union 13.10.2005



II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

EUROPÄISCHER WIRTSCHAFTSRAUM

GEMEINSAMER EWR-AUSSCHUSS

BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 76/2005

vom 10. Juni 2005

zur Änderung des Anhangs II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des
EWR-Abkommens

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geändert durch das Anpassungspro-
tokoll zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend „Abkommen“ genannt, ins-
besondere auf Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Anhang II des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 43/2005 vom 11. März 2005 (1) geändert.

(2) Die Richtlinie der Kommission 2004/104/EG vom 14. Oktober 2004 zur Anpassung der Richtlinie
72/245/EWG des Rates über die Funkentstörung (elektromagnetische Verträglichkeit) von Kraftfahr-
zeugen an den technischen Fortschritt und zur Änderung der Richtlinie 70/156/EWG des Rates zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Betriebserlaubnis von Kraftfahrzeu-
gen und Kraftfahrzeuganhängern (2), berichtigt in ABl. L 56 vom 2.3.2005, S. 35, ist in das Ab-
kommen aufzunehmen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Anhang II Kapitel I des Abkommens wird wie folgt geändert:

1. Unter Nummer 1 (Richtlinie 70/156/EWG des Rates) wird folgender Gedankenstrich angefügt:

„— 32004 L 0104: Richtlinie 2004/104/EG der Kommission vom 14. Oktober 2004
(ABl. L 337 vom 13.11.2004, S. 13), berichtigt in ABl. L 56 vom 2.3.2005, S. 35.“

2. Unter Nummer 11 (Richtlinie 72/245/EWG des Rates) wird folgender Gedankenstrich angefügt:

„— 32004 L 0104: Richtlinie 2004/104/EG der Kommission vom 14. Oktober 2004
(ABl. L 337 vom 13.11.2004, S. 13), berichtigt in ABl. L 56 vom 2.3.2005, S. 35.“
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(1) ABl. L 198 vom 28.7.2005, S. 45.
(2) ABl. L 337 vom 13.11.2004, S. 13.



3. Unter Nummer 11 (Richtlinie 72/245/EWG des Rates) wird folgender Gedankenstrich angefügt:

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit der folgenden Anpassung:

In Anhang I wird unter Nummer 5.2 Folgendes angefügt:

„IS für Island
FL für Liechtenstein
16 für Norwegen“

4. Nach Nummer 45ze (Entscheidung 2004/90/EG der Kommission) wird folgende Nummer eingefügt:

„45zf 32004 L 0104: Richtlinie der Kommission 2004/104/EG vom 14. Oktober 2004 zur Anpassung
der Richtlinie 72/245/EWG des Rates über die Funkentstörung (elektromagnetische Verträglich-
keit) von Kraftfahrzeugen an den technischen Fortschritt und zur Änderung der Richtlinie
70/156/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die
Betriebserlaubnis von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern (ABl. L 337 vom
13.11.2004, S. 13), berichtigt in ABl. L 56 vom 2.3.2005, S. 35.“

Artikel 2

Der Wortlaut der Richtlinie 2004/104/EG in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 11. Juni 2005 in Kraft, sofern dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mittei-
lungen nach Artikel 103 Absatz 1 des Abkommens vorliegen (*).

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union
veröffentlicht.

Brüssel, den 10. Juni 2005

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Vorsitzende
Richard WRIGHT
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(*) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.



BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 77/2005

vom 10. Juni 2005

zur Änderung des Anhangs II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des
EWR-Abkommens

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geändert durch das Anpassungspro-
tokoll zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend „Abkommen“ genannt, ins-
besondere auf Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Anhang II des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr.
58/2005 vom 29. April 2005 (1) geändert.

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 1452/2003 der Kommission vom 14. August 2003 zur Beibehaltung der
Ausnahmeregelung gemäß Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe a der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des
Rates für bestimmte Arten von Saatgut und vegetativem Vermehrungsmaterial und zur Festlegung
von Verfahrensvorschriften und Kriterien für diese Ausnahmeregelung (2) ist in das Abkommen auf-
zunehmen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

In Anhang II Kapitel XII des Abkommens wird nach Nummer 54zzp (Verordnung (EG) Nr. 2065/2003 des
Europäischen Parlaments und des Rates) folgende Nummer eingefügt:

„54zzq 32003 R 1452: Verordnung (EG) Nr. 1452/2003 der Kommission vom 14. August 2003 zur
Beibehaltung der Ausnahmeregelung gemäß Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe a der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 des Rates für bestimmte Arten von Saatgut und vegetativem Vermehrungs-
material und zur Festlegung von Verfahrensvorschriften und Kriterien für diese Ausnahme-
regelung (ABl. L 206 vom 15.8.2003, S. 17).“

Artikel 2

Der Wortlaut der Verordnung (EG) Nr. 1452/2003 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der
EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 11. Juni 2005 in Kraft, sofern dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mittei-
lungen nach Artikel 103 Absatz 1 des Abkommens vorliegen (*).

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union
veröffentlicht.

Brüssel, den 10. Juni 2005

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Vorsitzende
Richard WRIGHT
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(1) ABl. L 239 vom 15.9.2005, S. 36.
(2) ABl. L 206 vom 15.8.2003, S. 17.
(*) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.



BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 78/2005

vom 10. Juni 2005

zur Änderung des Anhangs II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des
EWR-Abkommens

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geändert durch das Anpassungspro-
tokoll zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend „Abkommen“ genannt, ins-
besondere auf Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Anhang II des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr.
62/2005 vom 29. April 2005 (1) geändert.

(2) Die Richtlinie 2004/97/EG der Kommission vom 27. September 2004 zur Änderung der Richtlinie
2004/60/EG der Kommission hinsichtlich der Fristen (2) ist in das Abkommen aufzunehmen.

(3) Die Richtlinie 2005/2/EG der Kommission vom 19. Januar 2005 zur Änderung der Richtlinie
91/414/EWG des Rates und zur Aufnahme der Wirkstoffe Ampelomyces quisqualis und Gliocladium
catenulatum (3) ist in das Abkommen aufzunehmen.

(4) Die Richtlinie 2005/3/EG der Kommission vom 19. Januar 2005 zur Änderung der Richtlinie
91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme der Wirkstoffe Imazosulfuron, Laminarin, Methoxyfenozid
und s-Metolachlor (4) ist in das Abkommen aufzunehmen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Anhang II Kapitel XV des Abkommens wird wie folgt geändert:

1. Unter Nummer 12a (Richtlinie 91/414/EWG des Rates) werden folgende Gedankenstriche angefügt:

„— 32005 L 0002: Richtlinie 2005/2/EG der Kommission vom 19. Januar 2005 (ABl. L 20 vom
22.1.2005, S. 15),

— 32005 L 0003: Richtlinie 2005/3/EG der Kommission vom 19. Januar 2005 (ABl. L 20 vom
22.1.2005, S. 19).“

2. Unter Nummer 12a, 49. Gedankenstrich (Richtlinie 2004/60/EG der Kommission), wird Folgendes an-
gefügt:

„geändert durch:

— 32004 L 0097: Richtlinie 2004/97/EG der Kommission vom 27. September 2004 (ABl. L 301 vom
28.9.2004, S. 53).“

Artikel 2

Der Wortlaut der Richtlinien 2004/97/EG, 2005/2/EG und 2005/3/EG in isländischer und norwegischer
Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.
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Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 11. Juni 2005 in Kraft, sofern dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mittei-
lungen nach Artikel 103 Absatz 1 des Abkommens vorliegen (*).

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union
veröffentlicht.

Brüssel, den 10. Juni 2005

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Vorsitzende
Richard WRIGHT

DE13.10.2005 Amtsblatt der Europäischen Union L 268/9

(*) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.



BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 79/2005

vom 10. Juni 2005

zur Änderung des Anhangs II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) und
des Anhangs XX (Umweltschutz) des EWR-Abkommens

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geändert durch das Anpassungspro-
tokoll zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend „Abkommen“ genannt, ins-
besondere auf Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Anhang II des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 36/2005 vom 11. März 2005 (1) geändert.

(2) Anhang XX des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 43/2005 vom 11. März 2005 (2) geändert.

(3) Die Richtlinie 2004/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über die
Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen aufgrund der Verwendung organi-
scher Lösemittel in bestimmten Farben und Lacken und in Produkten der Fahrzeugreparaturlackierung
sowie zur Änderung der Richtlinie 1999/13/EG (3) ist in das Abkommen aufzunehmen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

In Anhang II des Abkommens wird in Kapitel XVII nach Nummer 8 (Richtlinie 94/63/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates) folgende Nummer eingefügt:

„9. 32004 L 0042: Richtlinie 2004/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April
2004 über die Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen aufgrund der
Verwendung organischer Lösemittel in bestimmten Farben und Lacken und in Produkten der
Fahrzeugreparaturlackierung sowie zur Änderung der Richtlinie 1999/13/EG (ABl. L 143 vom
30.4.2004, S. 87).

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit der folgenden Anpassung:

In Artikel 3 Absatz 4 werden nach dem Wort ‚Anforderung‘ folgende Wörter eingefügt: ‚und für
Island für einen Zeitraum von 36 Monaten nach dem letztgenannten Datum in Anhang II, zum
Verbrauchen der isländischen Lagerbestände‘.“

Artikel 2

In Anhang XX des Abkommens wird unter Nummer 21ab (Richtlinie 1999/13/EG des Rates) Folgendes
angefügt:

„geändert durch:

— 32004 L 0042: Richtlinie 2004/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April
2004 (ABl. L 143 vom 30.4.2004, S. 87).“
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(1) ABl. L 198 vom 28.7.2005, S. 30.
(2) ABl. L 198 vom 28.7.2005, S. 45.
(3) ABl. L 143 vom 30.4.2004, S. 87.



Artikel 3

Der Wortlaut der Richtlinie 2004/42/EG in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 4

Dieser Beschluss tritt am 11. Juni 2005 in Kraft, sofern dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mit-
teilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des Abkommens übermittelt worden sind (*).

Artikel 5

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union
veröffentlicht.

Brüssel, den 10. Juni 2005

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Vorsitzende
Richard WRIGHT

DE13.10.2005 Amtsblatt der Europäischen Union L 268/11

(*) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.



BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 80/2005

vom 10. Juni 2005

über die Änderung des Anhangs II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)
des EWR-Abkommens

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geändert durch das Anpassungspro-
tokoll zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend „Abkommen“ genannt, ins-
besondere auf Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Anhang II des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr.
128/2004 vom 24. September 2004 (1) geändert.

(2) Die Empfehlung 2003/887/EG der Kommission vom 11. Dezember 2003 zur Einführung und An-
wendung von Eurocodes für Bauwerke und tragwerksrelevante Bauprodukte (2) ist in das Abkommen
aufzunehmen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

In Anhang II Kapitel XXI wird nach Nummer 3 (C/62/94/S. 1: Mitteilung der Kommission) folgende
Nummer angefügt:

„4. 32003 H 0887: Empfehlung der Kommission vom 11. Dezember 2003 zur Einführung und
Anwendung von Eurocodes für Bauwerke und tragwerksrelevante Bauprodukte (ABl. L 332 vom
19.12.2003, S. 62).“

Artikel 2

Der Wortlaut der Empfehlung 2003/887/EG in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 11. Juni 2005 in Kraft, sofern dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mittei-
lungen nach Artikel 103 Absatz 1 des Abkommens vorliegen (*).

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union
veröffentlicht.

Brüssel, den 10. Juni 2005

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Vorsitzende
Richard WRIGHT
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(1) ABl. L 64 vom 10.3.2005, S. 53.
(2) ABl. L 332 vom 19.12.2003, S. 62.
(*) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.



BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 82/2005

vom 10. Juni 2005

zur Änderung des Anhangs XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geändert durch das Anpassungspro-
tokoll zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend „Abkommen“ genannt, ins-
besondere auf Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Anhang XIII des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr.
68/2005 vom 29. April 2005 (1) geändert.

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 881/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004
zur Errichtung einer Europäischen Eisenbahnagentur (2), berichtigt in ABl. L 220 vom 21.6.2004,
S. 3, zielt darauf ab, die Interoperabilität zwischen den Eisenbahnsystemen zu verbessern und ein
gemeinsames Sicherheitskonzept für das europäische Eisenbahnsystem zu entwickeln.

(3) Die Tätigkeiten der Agentur können den Umfang der Interoperabilität und Sicherheit im Eisenbahn-
verkehr innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums beeinflussen.

(4) Die Verordnung (EG) Nr. 881/2004 sollte daher in das Abkommen aufgenommen werden, um eine
uneingeschränkte Beteiligung der EFTA-Staaten an der Europäischen Eisenbahnagentur zu ermögli-
chen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Anhang XIII des Abkommens wird gemäß dem Anhang dieses Beschlusses geändert.

Artikel 2

Der Wortlaut der Verordnung (EG) Nr. 881/2004 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der
EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 11. Juni 2005 in Kraft, sofern dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitte-
ilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des Abkommens vorliegen (*).

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union
veröffentlicht.

Brüssel, den 10. Juni 2005

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Vorsitzende
Richard WRIGHT

DE13.10.2005 Amtsblatt der Europäischen Union L 268/13

(1) ABl. L 239 vom 15.9.2005, S. 57.
(2) ABl. L 164 vom 30.4.2004, S. 1.
(*) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde mitgeteilt.



ANHANG

In Anhang XIII des Abkommens wird nach Nummer 42e (Richtlinie 2004/49/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates) folgende Nummer eingefügt:

„42f 32004 R 0881: Verordnung (EG) Nr. 881/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April
2004 zur Errichtung einer Europäischen Eisenbahnagentur (ABl. L 164 vom 30.4.2004, S. 1), berichtigt in
ABl. L 220 vom 21.6.2004, S. 3

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit den folgenden Anpassungen:

a) Soweit unten nicht anders angegeben und unbeschadet der Bestimmungen von Protokoll 1 des Abkom-
mens bezeichnen in der Verordnung der Begriff ‚Mitgliedstaat(en)‘ und sonstige Begriffe, die sich auf ihre
Behörden beziehen, zusätzlich zu ihrer Bedeutung in der Verordnung auch die EFTA-Staaten und ihre
Behörden. Artikel 11 des Protokolls 1 findet Anwendung.

b) In Bezug auf die EFTA-Staaten wird die Agentur gegebenenfalls die EFTA Überwachungsbehörde oder den
Ständigen Ausschuss bei der Durchführung ihrer jeweiligen Aufgaben unterstützen.

c) Die EFTA-Staaten sind in den von der Agentur eingerichteten Arbeitsgruppen angemessen vertreten.

d) Dem Artikel 23 wird folgender Absatz angefügt:

‚Die EFTA-Staaten wenden auf die Agentur und deren Personal das Protokoll über die Vorrechte und
Befreiungen der Europäischen Gemeinschaften sowie die auf der Grundlage des Protokolls erlassenen
Vorschriften an.‘

e) Dem Artikel 24 wird folgender Absatz angefügt:

‚5. In Abweichung von Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe a der Beschäftigungsbedingungen für die
sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften können Staatsangehörige der EFTA-Staaten, die
ihre vollen staatsbürgerlichen Rechte genießen, vom leitenden Direktor der Agentur unter Vertrag ge-
nommen werden.‘

f) In Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe b werden die Worte ‚dem Europäischen Parlament, dem Rat und der
Kommission‘ durch ‚dem Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission und der EFTA-Überwa-
chungsbehörde‘ ersetzt.

g) Dem Artikel 26 wird folgender Absatz angefügt:

‚5. Die EFTA-Staaten beteiligen sich uneingeschränkt an den Arbeiten des Verwaltungsrats und haben
innerhalb des Verwaltungsrats die gleichen Rechte und Pflichten wie die EU-Mitgliedstaaten mit Ausnahme
des Stimmrechts.‘

h) Dem Artikel 33 wird folgender Absatz angefügt:

‚4. Wenn der Besuch in einem EFTA-Staat erfolgt ist, übermittelt die Agentur den Bericht auch der
EFTA-Überwachungsbehörde.‘

i) Dem Artikel 37 Absatz 1 wird Folgendes angefügt:

‚Die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 über
den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommis-
sion (*) gilt für die Zwecke dieser Verordnung auch für alle Dokumente der Agentur über die EFTA-
Staaten.
___________
(*) ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43.‘

j) Dem Artikel 38 wird folgender Absatz angefügt:

‚10. Die EFTA-Staaten beteiligen sich an dem in Absatz 2 erster Gedankenstrich genannten Finanzbei-
trag der Gemeinschaft. Für diesen Zweck gelten die in Artikel 82 Absatz 1 Buchstabe a und in Protokoll
32 des Abkommens festgelegten Verfahren entsprechend.‘ “
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 83/2005

vom 10. Juni 2005

zur Änderung des Anhangs XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geändert durch das Anpassungspro-
tokoll zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend „Abkommen“ genannt, ins-
besondere auf Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Anhang XIII des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 68/2005 vom 29. April 2005 (1) geändert.

(2) Die Richtlinie 2004/111/EG der Kommission vom 9. Dezember 2004 zur fünften Anpassung der
Richtlinie 94/55/EG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für den
Gefahrguttransport auf der Straße an den technischen Fortschritt (2) ist in das Abkommen aufzu-
nehmen.

(3) Die Richtlinie 2004/112/EG der Kommission vom 13. Dezember 2004 zur Anpassung der Richtlinie
95/50/EG des Rates über einheitliche Verfahren für die Kontrolle von Gefahrguttransporten auf der
Straße an den technischen Fortschritt (3) ist in das Abkommen aufzunehmen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Anhang XIII des Abkommens wird wie folgt geändert:

1. Unter Nummer 17e (Richtlinie 94/55/EG des Rates) wird folgender Gedankenstrich angefügt:

„— 32004 L 0111: Richtlinie 2004/111/EG der Kommission vom 9. Dezember 2004 (ABl. L 365 vom
10.12.2004, S. 25).“

2. Unter Nummer 17d (Richtlinie 95/50/EG des Rates) wird folgender Gedankenstrich angefügt:

„— 32004 L 0112: Richtlinie 2004/112/EG der Kommission vom 13. Dezember 2004 (ABl. L 367
vom 14.12.2004, S. 23).“

Artikel 2

Der Wortlaut der Richtlinie 2004/111/EG und 2004/112/EG in isländischer und norwegischer Sprache, der
in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 11. Juni 2005 in Kraft, sofern dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mittei-
lungen nach Artikel 103 Absatz 1 des Abkommens übermittelt worden sind (*).

DE13.10.2005 Amtsblatt der Europäischen Union L 268/15

(1) ABl. L 239 vom 15.9.2005, S. 57.
(2) ABl. L 365 vom 10.12.2004, S. 25.
(3) ABl. L 367 vom 14.12.2004, S. 23.
(*) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.



Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union
veröffentlicht.

Brüssel, den 10. Juni 2005

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Vorsitzende
Richard WRIGHT
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 84/2005

vom 10. Juni 2005

zur Änderung des Anhangs XXI (Statistik) des EWR-Abkommens

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geändert durch das Anpassungspro-
tokoll zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend „Abkommen“ genannt, ins-
besondere auf Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Anhang XXI des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr.
69/2005 vom 29. April 2005 (1) geändert.

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 13/2005 der Kommission vom 6. Januar 2005 zur Durchführung der
Verordnung (EG) Nr. 1177/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates für die Gemeinschafts-
statistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) im Hinblick auf das Verzeichnis der die
Soziale Teilhabe betreffenden sekundären Zielvariablen (2) ist in das Abkommen aufzunehmen.

(3) Dieser Beschluss gilt nicht für Liechtenstein —

BESCHLIESST:

Artikel 1

In Anhang XXI des Abkommens wird nach Nummer 18o (Verordnung (EG) Nr. 28/2004 der Kommission)
folgende Nummer eingefügt:

„18p 32005 R 0013: Verordnung (EG) Nr. 13/2005 der Kommission vom 6. Januar 2005 zur
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1177/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates
für die Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) im Hinblick
auf das Verzeichnis der die Soziale Teilhabe betreffenden sekundären Zielvariablen (ABl. L 5
vom 7.1.2005, S. 5).

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgender Anpassung:

Diese Verordnung gilt nicht für Liechtenstein.“

Artikel 2

Der Wortlaut der Verordnung (EG) Nr. 13/2005 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 11. Juni 2005 in Kraft, sofern dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mittei-
lungen nach Artikel 103 Absatz 1 des Abkommens übermittelt worden sind (*).
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(1) ABl. L 239 vom 15.9.2005, S. 59.
(2) ABl. L 5 vom 7.1.2005, S. 5.
(*) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.



Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union
veröffentlicht.

Brüssel, den 10. Juni 2005

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Vorsitzende
Richard WRIGHT
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 85/2005

vom 10. Juni 2005

zur Änderung des Anhangs XXI (Statistik) des EWR-Abkommens

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geändert durch das Anpassungspro-
tokoll zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend „Abkommen“ genannt, ins-
besondere auf Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Anhang XXI des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr.
69/2005 vom 29. April 2005 (1) geändert.

(2) Die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 116/2005 der Kommission vom 26. Januar 2005 über die
Behandlung von Mehrwertsteuer-Rückzahlungen an Nichtsteuerpflichtige und an Steuerpflichtige
mit Bezug auf deren steuerbefreite Tätigkeiten für die Zwecke der Verordnung (EG, Euratom) Nr.
1287/2003 des Rates zur Harmonisierung des Bruttonationaleinkommens zu Marktpreisen (2) ist in
das Abkommen aufzunehmen.

(3) Dieser Beschluss gilt nicht für Liechtenstein —

BESCHLIESST:

Artikel 1

In Anhang XXI des Abkommens wird nach Nummer 19q (Verordnung (EG) Nr. 1222/2004 des Rates)
folgende Nummer eingefügt:

„19r 32005 R 0116: Verordnung (EG, Euratom) Nr. 116/2005 der Kommission vom 26. Januar
2005 über die Behandlung von Mehrwertsteuer-Rückzahlungen an Nichtsteuerpflichtige und an
Steuerpflichtige mit Bezug auf deren steuerbefreite Tätigkeiten für die Zwecke der Verordnung
(EG, Euratom) Nr. 1287/2003 des Rates zur Harmonisierung des Bruttonationaleinkommens zu
Marktpreisen (ABl. L 24 vom 27.1.2005, S. 6).

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgender Anpassung:

Diese Verordnung gilt nicht für Liechtenstein.“

Artikel 2

Der Wortlaut der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 116/2005 in isländischer und norwegischer Sprache, der in
der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 11. Juni 2005 in Kraft, sofern dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mit-
teilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des Abkommens übermittelt worden sind (*).
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(1) ABl. L 239 vom 15.9.2005, S. 59.
(2) ABl. L 24 vom 27.1.2005, S. 6.
(*) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.



Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union
veröffentlicht.

Brüssel, den 10. Juni 2005

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Vorsitzende
Richard WRIGHT
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 86/2005

vom 10. Juni 2005

zur Änderung des Anhangs XXI (Statistik) des EWR-Abkommens

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geändert durch das Anpassungspro-
tokoll zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend „Abkommen“ genannt, ins-
besondere auf Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Anhang XXI des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr.
69/2005 vom 29. April 2005 geändert (1).

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 184/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Januar
2005 betreffend die gemeinschaftliche Statistik der Zahlungsbilanz, des internationalen Dienstleis-
tungsverkehrs und der Direktinvestitionen (2) ist in das Abkommen aufzunehmen.

(3) Dieser Beschluss gilt nicht für Liechtenstein —

BESCHLIESST:

Artikel 1

In Anhang XXI des Abkommens wird nach Nummer 19r (Verordnung (EG, Euratom) Nr. 116/2005 der
Kommission) folgende Nummer eingefügt:

„19s 32005 R 0184: Verordnung (EG) Nr. 184/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
12. Januar 2005 betreffend die gemeinschaftliche Statistik der Zahlungsbilanz, des internationalen
Dienstleistungsverkehrs und der Direktinvestitionen (ABl. L 35 vom 8.2.2005, S. 23).

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgender Anpassung:

Diese Verordnung gilt nicht für Liechtenstein.“

Artikel 2

Der Wortlaut der Verordnung (EG) Nr. 184/2005 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der
EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 11. Juni 2005 in Kraft, sofern dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mittei-
lungen nach Artikel 103 Absatz 1 des Abkommens übermittelt worden sind (*).
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(1) ABl. L 239 vom 15.9.2005, S. 59.
(2) ABl. L 35 vom 8.2.2005, S. 23.
(*) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.



Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union
veröffentlicht.

Brüssel, den 10. Juni 2005

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Vorsitzende
Richard WRIGHT
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-ABKOMMENS Nr. 87/2005

vom 10. Juni 2005

zur Änderung des Anhangs XXII (Gesellschaftsrecht) des EWR-Abkommens

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geändert durch das Anpassungspro-
tokoll zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend „Abkommen“ genannt, ins-
besondere auf Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Anhang XXII des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr.
71/2005 vom 29. April 2005 geändert (1).

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 211/2005 der Kommission vom 4. Februar 2005 zur Änderung der
Verordnung (EG) Nr. 1725/2003 betreffend die Übernahme bestimmter internationaler Rechnungs-
legungsstandards in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen
Parlaments und des Rates im Hinblick auf den „International Financial Reporting Standard“ (IFRS)
Nr. 1 und 2 und die „International Accounting Standards“ (IAS) Nr. 12, 16, 19, 32, 33, 38 und 39 (2)
ist in das Abkommen aufzunehmen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

In Anhang XXII des Abkommens wird unter Nummer 10ba (Verordnung (EG) Nr. 1725/2003 der Kom-
mission) folgender Gedankenstrich angefügt:

„— 32005 R 0211: Verordnung (EG) Nr. 211/2005 der Kommission vom 4. Februar 2005 (ABl. L 41
vom 11.2.2005, S. 1).“

Artikel 2

Der Wortlaut der Verordnung (EG) Nr. 211/2005 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der
EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt 20 Tage nach seiner Annahme in Kraft, sofern dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle
Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des Abkommens vorliegen (*).

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union
veröffentlicht.

Brüssel, den 10. Juni 2005

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Vorsitzende
Richard WRIGHT
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(1) ABl. L 239 vom 15.9.2005, S. 62.
(2) ABl. L 41 vom 11.2.2005, S. 1.
(*) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.



BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 88/2005

vom 10. Juni 2005

zur Änderung des Protokolls 31 über die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen außerhalb der
vier Freiheiten des EWR-Abkommens

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geändert durch das Anpassungspro-
tokoll zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend „Abkommen“ genannt, ins-
besondere auf die Artikel 86 und 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Protokoll 31 des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr.
183/2004 vom 16. Dezember 2004 (1) geändert.

(2) Es empfiehlt sich, die Zusammenarbeit der Vertragsparteien des Abkommens auf die Entscheidung
Nr. 2241/2004/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004 über ein
einheitliches gemeinschaftliches Rahmenkonzept zur Förderung der Transparenz bei Qualifikationen
und Kompetenzen (Europass) (2) auszuweiten.

(3) Protokoll 31 des Abkommens sollte daher geändert werden, um diese erweiterte Zusammenarbeit ab
dem 1. Januar 2005 zu ermöglichen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

In Artikel 4 Absatz 2k des Protokolls 31 des Abkommens wird folgender Gedankenstrich angefügt:

„— 32004 D 2241: Entscheidung Nr. 2241/2004/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
15. Dezember 2004 über ein einheitliches gemeinschaftliches Rahmenkonzept zur Förderung der
Transparenz bei Qualifikationen und Kompetenzen (Europass) (ABl. L 390 vom 31.12.2004,
S. 6).“

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt an dem Tag nach der letzten Mitteilung an den Gemeinsamen EWR-Ausschuss gemäß
Artikel 103 Absatz 1 des Abkommens (*) in Kraft.

Er gilt ab 1. Januar 2005.

Artikel 3

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union
veröffentlicht.

Brüssel, den 10. Juni 2005

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Vorsitzende
Richard WRIGHT
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(1) ABl. L 133 vom 26.5.2005, S. 48.
(2) ABl. L 390 vom 31.12.2004, S. 6.
(*) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.



BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 89/2005

vom 10. Juni 2005

zur Änderung des Protokolls 31 über die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen außerhalb der
vier Freiheiten des EWR-Abkommens

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geändert durch das Anpassungspro-
tokoll zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend „Abkommen“ genannt, ins-
besondere auf die Artikel 86 und 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Protokoll 31 des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr.
135/2002 vom 27. September 2002 (1) geändert.

(2) Es empfiehlt sich, die Zusammenarbeit der Vertragsparteien des Abkommens auf die Entscheidung
2005/12/EG des Rates vom 20. Dezember 2004 zur Änderung der Entscheidung 1999/847/EG in
Bezug auf die Verlängerung des Aktionsprogramms der Gemeinschaft für den Katastrophenschutz (2)
auszuweiten.

(3) Protokoll 31 des Abkommens sollte daher geändert werden, um diese erweiterte Zusammenarbeit ab
dem 1. Januar 2005 zu ermöglichen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

In Artikel 10 Absatz 8 Buchstabe b des Protokolls 31 des Abkommens wird unter dem dritten Gedanken-
strich (Entscheidung 1999/847/EG des Rates) Folgendes angefügt:

„geändert durch:

— 32005 D 0012: Entscheidung 2005/12/EG des Rates vom 20. Dezember 2004 zur Änderung der
Entscheidung 1999/847/EG in Bezug auf die Verlängerung des Aktionsprogramms der Gemein-
schaft für den Katastrophenschutz (ABl. L 6 vom 8.1.2005, S. 7).“

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt an dem Tag nach der letzten Mitteilung an den Gemeinsamen EWR-Ausschuss gemäß
Artikel 103 Absatz 1 des Abkommens in Kraft (*).

Er gilt ab 1. Januar 2005.

Artikel 3

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union
veröffentlicht.

Brüssel, den 10. Juni 2005

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Vorsitzende
Richard WRIGHT

DE13.10.2005 Amtsblatt der Europäischen Union L 268/25

(1) ABl. L 336 vom 12.12.2002, S. 36.
(2) ABl. L 6 vom 8.1.2005, S. 7.
(*) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.



HINWEIS FÜR DIE LESER

Der Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 81/2005 wurde vor seiner Annahme zu-
rückgezogen und ist daher hinfällig.
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